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Änderungen des Betriebserlaubnisverfahrens nach § 45 SGB VIII durch 

das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) vom 22.12.2011 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das am 01.01.2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) hat 

auch die Voraussetzungen für die Erteilung der Betriebserlaubnis nach § 45 

SGB VIII konkretisiert und erweitert. Auf Basis der von der der Bundesarbeits-

gemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) und der Arbeitsgemeinschaft 

für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) jüngst beschlossenen Handlungsempfehlun-

gen zum BKiSchG, (vgl. Rundschr.-Nr.: Dez. 4-09/2012) haben wir beiliegende 

Übersicht erstellt. Die Einrichtungsträger können daraus ersehen, was sich ge-

ändert hat, welche weiteren Voraussetzungen für die Erteilung der Betriebser-

laubnis zu erfüllen und welche Nachweise zu erbringen sind (Anlage 1). 

 

Wir bitten Sie, Ihre angeschlossenen Einrichtungsträger zu informieren.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Regionalsachbe-

arbeitung beim KVJS-Landesjugendamt (Anlage 2). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Roland Kaiser 


